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Mais, Ausputzgerste, Düngemittel.
Im Augenblick stehen mir hiervon keine Vorräte zur Ber-

Wegen Mais hoffe ich demnächst wieder Angebote mache«

“ Di"*mir überwiesenen 55 Zentner Buk Putzgerste sind der-

*5 , Düngemittel benKe ich mich weiter, und erwarte we-
tzstevS einen kleinen Teil der eingegangenen Bestellungen be-

^Langenschwalbach. den 11. März 1916.
Langenicyw ^ Königliche Landrat.

I . B .: Dr . Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Die Zentral- Darb hak kaffe in Frankfurt a. M. bietet au:
1. Rapskuchen zum Preise von Mk. 31 .— für

50 Kilo brutto ohne Sack ab Lagerhaus Eamberg
gegen netto » affe, lieferbar sofort.

2. Schweine Mastfutter„Marke Reichsfutter" zu
Mk 29 .50 für 50 Kilo brutto ohne Sack ab La-
gerhäufer Camberg und Mtchelbach. lieferbar sofort.

o * *
Bestellungen können durch die Gemeindevorstände «»mittel-

bar bet der Zevtral -DarlehnSkaffe in Frankfurt a. M . ange-
bracht werden.

Laugenfchwalbach. den 11. März 1916.
Der Königliche Lavdrat.

I . B. : Dr . Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Kriegsbeschädigte.
Für eine Schriftgießerei in Frankfurt  a . M. wer-

« 4—6 Leute für Stempelschveide- und Graviermaschinen ge-
cht. Da eS sich «m fitzende Beschäftigung handelt, komme«
!«te mit Beinverlrtzung in Frage . Evtl , werden auch Leute

^Bewerber für diese Stelle wollen sich zunächst an deuAuS-
büß für Kriegsbeschädigte« Fürsorge, Frankfurt a. M .. Bleich-
raße 18 pari ., Fernruf Amt Hansa 1117 wenden.

Laugeuschwalbach, den 11. März 1916.
Der Königl. Landrat.

I . B . : Dr . Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Für dar hiesige BereinSlazarett wurden in den Gemeinden
freithardt und Steckenroth  auf Beranlaffung de» Herrn
ifarrer Rohr  von den Konfirmanden gesammelt: 18 Säcke
»ist Gemüse, Rüben und auch Kartoffel«, ei« großer Korb
brr einen Zentner Aepfel.

Ich danke alle« Gebern für diese Zuweisung.
Laogenschwalbach, de« U . März 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B . : Dr . Jngenohl, «reisdeputierter.

Werzeicknis
der im Monat Febuar i9t6  erteilten Jagdscheine.

1. Jahresjagdscheine.
1. Dr . Klippel, Mainz;
2. Weidemanv, Guispächter, Gronau ; .
3. Hemmerlein, NkolauS, Mineralwafferh ., Oberseelbach;
4. Jung , Fritz. Wiesbaden;
5. Merkel, Adolf, Dakbach.

2. Unentgeltliche Jagdscheine.
1 Krockor, inter . Gemeindeförster, Kgl. Forstaufseher,

Rückershausen.

Wird veröffentlicht.
Laugeuschwalbach, den 2. März 1916.

Der Königliche Laudrat.
I . B. : Dr . Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
ES ist zur Kenntnis de» Vorstandes gelangt, daß auch jetzt

noch in einzelnen Fällen die Slallhöchstpreise für Schwein«
direkt oder durch Nebenabreden überschritte« worden jwd Mr
machen die BerbaudSmitglieder darauf aufmerksam, daß wir tt»
jedem derartigen zu unserer Kenntnis gelangenden Fall die Au».
weiSkarte uunachstchtlich entziehen werden.

Ferner machen wir unseren Mitgliedern zur Pflicht, Kühe
die sichtbar oder wahrscheinlich  tragend sind, snm
Zwecke der Schlachtung zu kaufen und zu verkaufen. Die Mit¬
glieder wollen sich beim Ankauf erkundigen, ob dw Kühe tragend
oder wahrscheinlich tragend sind Bei festgestellter Zuwider¬
handlung wird ebenfalls die Ausweiskarte entzogen.

Frankfurt a.M,  4 . März 1916.
BiehhandelSverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der Vorstand.
* . *

' dem vorstehende Bekanntmachung veröffentlicht wird , er-
suche ich die Ortkpolizeibehörden und die Gendarmerie den Voll-
zug derselben genau zu überwachen und festgestellte Ueber-
tretungen dem Vorstände deS BirhhandelSverbandeS zu Frank-
furt a . M . mitzuteilen.

Langenichwalbach, den 10

I . B.: Dr . Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Die Hebammen de» dortigen Bezirk» » suche ich gefälligst
mit Anweisung  zu versehen daß b-i allen Frauen , denen
wäbrend der Dauer des gegenwärtigen Kriege» au» Mittel « de»
Reichs eine Wochenhilfe aus Grund der Bekanntmachung ^es
Herrn Reichskanzlers vom 3. Dezember 1914 (Reich» Gef Bl.
(K 4031  tu gewähren ist, die niedrigsten Sätze  der Ge
bührenordnung für Hebamme« vom 29. September 1908 (Reg.-
Amtsblatt S . 342) entsprechend den Bestimmungen des §
öiefes Ordnung zur Anwendung zu komme« haben, da die
Zahlungen vorwiegend, wenn nicht ganz aus Staatsmittel » an
die betreffenden Frauen geleistet werden, um ihnen durch die
» «tbinduna und da» anschließende Wochenbett, erforderlichen¬
falls auch durch die vorhergehendeSchwangerschaft entstehenden

^ "^Gleichzeitiĝ bitte ^ich, die Hebammen noch besonder» darauf
bivzuweisen, daß st« die Bestimmungen ihrer Dienstanweisung



8 .n?7 « " 'Lkhrbnch Ausgabe 1912 S . 369) gemäß § 10 meinet
Polizei-Verordnung vom 9, Februar 1913 (Amtsblatt S . 52 ff.)
genau beachten uud daß sie insbesondere auch die Zahl der hier-
schrärken̂habe? " bsi ben  Wöchnerinnen nicht einzu-

Etwaige Vereinbarungen der Hebammen untereinander, die
Mne  GültiMt "" " ^ ^ ^ "hrenldrdnung htnauSgehrn. haben

Wiesbaden, den 1. März 191«.
Der Regierungspräsident.

v. Meister.* 1
* *

Vorstehende Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
wird den Herren Bürgermeistern deS Kreises zur Mitteiluna
an die Hebammen mitgeteilt. Die niedrigste Gebühr für den
Beistand einer regelmäßigen Geburt für die Dauer bis tu 12
Stunden, beträgt 5 Mark. a

Langenfchwalbach, den 9. März 1916.
Der Königliche Landrat.

3- Vr Dr. Jngenohl,  Kreisdeputierter.

18. Armeekorps.
Siellverlrelendes Generalkommando

Abt. IIc/B Tgb-Nr. 975.
Frankfurt a. M., den 29. Februar 1916.

Betv. : Weröol des Iällens von Wußöäumen.

Bekanntmachung.
Das KriegSministerium teilt mit Nr. V. II . 880/1 16

K. R. A. folgendes mit : > '
Zahlreiche hier e-ngegangene Anfragen lassen erkennen, daß
«ekauntmachuugV. II. 206/ 11. is . K. R A. betreffend

Beschlagnahme und Bestandserhebung von Nußbaumholz und
stehenden Nußbaumen vom ib . 1. 1916 in weiteren Kreisen
w* f UrÖIi!Üm8  aufgefaßt wird. So herrscht teilweise
die Ansicht vor, daß die beschlagnahmten Nußbäume nieder-
gelegt «»d der Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt werden
Eten . Dies ist zur Zeit nicht beabsichtigt Vielmehr handelt

.es sich zunächst nur um eine Ermittlung des Bestandes der vor.
handenen Nußbäume und d-S Nußbaumholzes«

Im Anschluß an die Bekanntmachung Nr. V II 206/11
15. fl R. A. wird daher bis auf weiteres verboten oüne
vorherige schriftliche Genehmigung des stellv. General
Kommandos Wußbäume aller Art zu fällen , sowie Ver-
trage abzuschlteßen, die auf den Erwerb nicht gefällter Nuß-vaume gerichtet sind. «

Zur Erzielung eines gleichmäßigen Verfahrens wird die
Kon,gl. Gewehrfabrtk Erfurt allen stellv. Generalkommandos
auf Veranlassung deS Kriegsministeriums die Namen der Schaft-
^°n» b̂ anten Mitteilen. Die Schaftholzlieferanten werden den

Generalkommandos von der Gewehrfabrik Erfurt ausae»
stellte Ausweise zum Ankauf von Nußbaumholz zur Genehmigung
ßönlK «. i! “' hbe" n “t0ane'[e? ift °°^bsehen . daß die OrtSvor^
k.°"b' die in redem OrtSbezirk angekauften Nußbaumholzmengen
durch Berdruckung des Gemeinde- usw. Siegels bescheinigen.

Bon Seiten des Generalkommandos.
Der Chef des Stabes:

de Graaff,
Generalleutnant.

1915 (Reichs GefetzblS 357) und der Bekannt».»
treffend Aenderung dieser Bekanntmachnng vom a
1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 645), zur allgemeinen ft».
bracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen? ''^ !
in der Anmerkung*) abgedmckten Bestimmungenb°d '*
de«' sof» n nicht nach den allgemeinen StrafgeldStrafen anzedroht sind. d j

§ 1. ,m
ilott der Bekanntmachung betroffene Geq̂ .

Bon dieser Bekanntmachung betroffen wird Leder;?
kunft (unabhängig von seiner Benennung), da« sein.? ». ,
feohett »ach unter eine der im 8 3 aufgeführten Leders
und zwar unabhängig von Gerbart und Zurichtung?!"
diese nicht für die betreffende Ledersorte in 8 3 S'
angegeben sind. “,D

§ 2.
Höchstpreis.

1. Verkaufspreis des Herstellers ober der GerberverchL.
Der Verkaufspreis deS Herstellers oder der L

üb̂er schreiten!'^ *“ § 3 an9e0eflenen^-undpL'
2. Verkaufspreis des Großhändlers.

a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halbe» cj #***",
Kernstücken, Hälsen oder Flanken darf bei»? ?
Händler den im 8 3 angegebenen Grundpreisu? *anbf fl
wehr als drei vom Hundert überschreiten ^
^ — • • g

„ _ S eine,
ben iür sie im 8 3 angegebenenG-unHrei, M T ®"1
öom Hundert überschreiten. Kernstück im Si cne7 >>4 die
Bestimmungen ist ein Stück Leder. daS aus demb! Fffi
nicht abfälligen Teil der Haut besteht, und7a! ^
Halse höchstens bis zur Borderklaue, »ach! 'BtetS
tauche zu höchstens bis zu den Flemmen reicht*

3. Verkaufspreis des Kleinhändlers. jl M . ?
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben w fü

Kernstücken, Halsen oder Flanken darf beim Kleivbi Sberstei
ler den im 8 3 angegebenen Gruadpcei» um , An
mehr als zehn vom Hundert überschreiten. ^ gelte« I

b) Hat der Kleinhändler jedoch Sohlleder oder ty* «ei
über in ganzen Häuten gekauft und daraus KerG Wdlet

Torte«

Bekanntmachung
Nr. Ch. II 888/1 16 ft. R. A. °

betreff. Höchstpreise und Beschlagnahme
von Leder.

Vom 15. März 1916.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge-

fetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, fn
auf  Grund deS Bayrifchen Gesetzes über den Kriegs-

K« b vom 5. November 1912 in Verbindung mit der Aller-
höchsten Verordnung vom 31. Juli 1914, de« Gesetzes betreff,
end Höchstpreise vom 4. August 1914 (Reichs-GeseMS. 33 S)
' « der^Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-GesetzblS

der Bekanntmachungen über die Aenderung diese, Gesetze«
vom 21  Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) und vom 23
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603), der Bekanntmach.'
uvg über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni

’) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit ®e!fa
bis zu 10000 Mark wird bestraft: [ . .

1. wer die festgesetzte« Höchstpreise überschreitet: - L
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrag« 5

fordert durch de» die Höchstpreise überschrittenw«i. H
ober sich zu einem solchen Vertrage erbietet- z ™

3. wer einen Gegenstand, der von einer Auffordm,
(8 2, 3 des Gesetzes, brtr . Höchstpreise) betroffen!
belsriteschafft, beschädigt oder zerstört; W

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde»
Verkauf von Gegenständen, für die Höchstpreise fest»
setzt sind, nicht nachkommt; .

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die
festgesetzt sind, den zuständigen Beamten geaerüik
verheimlicht;

6. wer den «ach 8 5 der Gesetzes, betreffend Höchstpch
erlassenen AuSführnngSbestimmungenzuwiderhandelt

In den Fällen der Nummer1 und 2 kann neben der St»
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Koste« dH
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben fc
fangnisstraße ans Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ttlmwerde».

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr ober mit
bis zu 10 000 Mark wird bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten
herauszugeben oder sie auf Verlangen des ErwerbÄ
zu überbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-
seiteschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauf!
oder kauft oder ein anderes BeräußerungS- oder
werbsgeschäft über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenständ«
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwid->handelt,

4. wer den erlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwisrvhandelt.

enbe:

zwe
der



ĉ met! so darf er beim Weiterverkauf dieser Kern-
fjfji 'für sie im § 3 angegebenen Grundpreis

vom Hundert überschreiten.
5 Nerkanfrpreis von Ausschnitten aus Sohlleder

-r) - darf beim Kleinhändler den im 8 3
° . -ebenen Grundpreis um nicht mehr als zwanzig
2 Ländert überschreite«. Unter . Ausschnitten- sind

»u verstehen, die mindesten» ein Quadrat von
M cm. höchsters ein Rechteck von 24X32 cm

^Anmerkung:  Hiernach darf z. B . der beste
RiiKichnttt au, dem Kernstück von 4 mm drckem Va-

2. Sorte im Kletnverkauf letzter Hand nicht
ZL  als 12,90 Mark für das Kilogramm, der beste
2chvitt au« dem HalS von 4 mm dickem Bache-
Kder 2. Sorte nicht mehr als 6.60 Mark für das

I s !!inhä! d7er̂ im° ' Sinne dieser Bestimmungen gelten
»ito *?* 2 * beten einzelne Verkäufe an einen Kunden
ta Lid-rhandler- dê ^ 5500 Wa£t in  der Regel nicht über-
Ü. rlE/ " «nd auch im letzten halben Jahre vor dem In-

retlN dieser Bekanntmachung in der Regel nicht ube^.
dasttretkN i Untgc  diesen VorauSsktzungen dürfe« auch
^Len Zurichtereien und Großhändler , die ein Leder-Mein-

l ^ . - schält schon seit dem 25 . Juli 19 l4 g-werbSmahig
n ^ Ä habe«, in diesem Kleinhandelsgeschäft Leder zu den

Jrff« 3 dieses Paragraphen angegebenen Prersen ver-
fy nur Mengen im Werte von höchsten« 500 Mark

3 "*Et ft tu «fl: Für Gerbervereinigungen kommen ausschließ̂
«ch die unter Z ffer 1 diese- Paragraphen angegebenen Ber-

-öl .« »Äta 8 2 »»tet 3ifi<« 2. M * d md
, gjss.x 3 Buchstabe b und c behandelten Falle« darf,

9r* LnnteS londern in Teile zerlegt verkauft werden, die
? fpc f̂üc die zerlegten Gegenstände geforderten Preise

^Anmerkung:  Die für  d 'e erst- Sorte festgesetzten Preise
9-der bester Beschaffenheit und längster Gerbdauer,

den Arten lsd Nr ! 1-̂ 49 verstehen sich die Preise für
iJlebtr und Kalbleder ; etwa aus Roßhauten hergestellte

Die mm Ber7eÄ7gsplfn der KriegSleder-Akciengesellschast
«bö'iae« Gerbereien sind vertraglich verpflichtet, die Preisezeho.tgen xoti&t Höchstpreise noch nicht ftst-

Mt '? d, im Rahme« der gesetzlich festgelegte« Preise zu

(F ortsetzung folgt) __

I Der Weltkrieg.
WTB. Großes Hauptquartier, 14. März. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Im allgemeinen keine Veränderung der Lage.
Ein kleineres Gefecht bei Wieltje (nordöstlich von Ypern)

endete mit der Zurückwer fung der En gländer.
Je ein englisches Flugzeug wurde östlich von Arras und

westlich von Bapaume von Leutnant Jmmelmann  abge-
schossen; die Insassen sind tot. Leutnant Bo elke  brach
zwei feindliche Flugzeuge hinter der französischen Linie über
der Festung Marre und bei Malancourt(nordöstlich von Ver-
dun) zum Absturz. Das letztere wurde von unserer Artillerie
zerstört. Damit haben beide Offiziere ihr zehntes und elftes
feindliches Flugzeug außer Gefecht gesetzt.

Ferner wurde ein englischer Doppeldecker nach Luftkamps
westlich von Cambrais zur Landung gezwungen; die Insassen
find gesangen genommen.

Oestlicher Kriegsschauplatz
und

Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts neues.

Oberste Heeresleitung.

* Mehrere Blätter lasten sich melden, al« Judaslohn
für den Ltffabo ner SchtffSra ub  erhalt - Portugal von
England eine Anleihe von 300 Millionen Franc« und eine an.
sehnliche Mete für die Benutzung der geraubte« Danipser, von
denen übrigen» 22 unter 37 durch absichtliche Beschädigung
dc» MaschivenraumeS drei Monate lang unbrauchbar sein
würden.

* Sofia,  10 . März . (WTB . Nichtamtlich.) Die Bul¬
garische Telegraphenagentur meldet: Amtlich wird gemeldet:
Gestern stieß das ruffische Torpedoboot -Leitenant
Puschtschin" südlich von Varna aus eine Mine  und sank. 4
Offizirre und 11 Manu wurden von bulgarischen Soldaten
geborgen. _ _ ____ _ _ _ _

Mer Kroigctreide verfüttert , verfundigt
ftch am Uater tau de «ad macht ltch strafbar.

_  Ein neuer _ _

Kriegs Atlas
— 38 Karten —

von den Schauplätzen des Weltkriegs.
Preis 80 Pfg-

Nach auswärts gegen vorherige  Einseuoung von 90 Pfg.
einsch. Porto.

Zu beziehen durch die ^ £ „
Geschäftsstelle des „Aar -Woten .

_ »

4—500 Kubikmeter Wloor
(Gemarkung Bleidenstadt) anzufahren zu vergebe«,
gzg L ouis Stumpf.

Die Gifenhandlung
vv« ijudwig Sewf t  In Hahrrftatten

empfiehlt zu billigsten Preisen sehr große» Lager in:
'T'Grager, !̂ I« isen, Ktadelfen. Achsen,

, «» « Sri» , ztalls-xi-», » «h-». pf-rd-kri»»-».
« ««st», «»«mechseldareK-tt-nhalter,

ziukdsUe». »ch-chtr- h« -«.
Alle landwirtschaftlichen Maschinen,

39  in allen Größen vorrätig. __

Für Säuglingspflege ist ein ideales
Kindernährmittel^ ™

LmsKmiikMkhl
Apotheke in Nastätten.

Ein 16 Monate altes rein
ostpreußisches

Rind
schwarz-weiß gescheckt, za ver¬
kaufe» bei

Wilhelm Ireund,
386 Hambach.

1 gut erhaltener
Herd

! - hr bttl «« ,»
verkaufen.
365 Näh. Exp.
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Holz versteigerung.
Donnerstag , den 16 März , Nachmittag, 1 Uhr an-

fangend, werden im hiestgeu Gemeiubewald,
> Distr . Schivdgraben

8 Rm. Eichen-Schichtuutzholz, 8,40 m lang.
92 „ „ Brennholz,
64 „ Buchen „

1720 Stück Wellen
versteigert.

Watzelheiu,  den 12. März 1916.
Der Bürgermeister:

^^0 Zorn.

itfi

Tieferschüttert erhielten wir die traurige »31
richt, daß mein innigstgeliebter unveraeßlick^
der treubesorgte Vater seines Kindes, uns„ ^ 1
Sohn, Schwiegersohn, Bruder, ©dtoaltr Wet'Onkel

Neuheiten
für Frühjahr u. Sommer

— in schöner Auswahl. —

Kostümstoffe,Kleiderstoffe, Blusenstoffe
wollene und baumwollene

Schteieratoffe
— in weiss und farbig. —

Bettwäsche X Vorhänge
Tischwäsche | Teppiche
Leibwäsche z Decken

Heinrich Eberling
im 38.Lebensjahre, nach 12monatiger treuer
erfüllung, am 27. Februar den Heldentod?
Vaterland gestorben ist. ™

Die tieftrauernden Kinteröliebenen
363 In deren Namen: - H

Frau Philippine Eberling , geh. (
Langenschwalbach, den 14. März 1916.

M. Marxheimer,
oga n _ ■ Ä364 Brunnenstrasse 8.

Freiwillige Feuerwehr.
Laut Beschluß der Generalversammlungvom

9. d. Mt, , sollen unsere Messingbelme z«x
Kriegkhilfe abgegeben werden, und ist da. Tragen
der Messtnghelme bei jeden Feuerwehraogelegcrcheiten
von heute an verboten.

Die Kameraden werden gebeten, ihre Helme»»
Zeugwart Philipp Weichet bis zum 20. d. Mt, afcia#,
welcher auch jede nähere Auskunft hierüber erteilt g

Auch diejenigen Einwohner hiesiger Stadt, welch«,
Messtughelme im Besitz haben, werden gebeten, biefeSL®
dtm vorgenannten Zeugwart abgeben zu wollen ?

Langenschwalbach, den 12. März >916.
353  Der Worstand.

Zeichnet die Kriegsanleihe!
Fünfprozentige

Deutsche Reichsanleihe
zu 88,80

oder

Uiereinhalhprozentige aus¬
lösbare Deutsche Rrichsschatz-

anweisnngen
zu 88 .

Die Kriegsanleihe ist
das Wertpapier des Deutschen Volkes

die beste Anlage für jeden Sparer
. . cm v ^ st « ist zugleich
die Waffe der Daheimgebliebenen

gegen alle unsre Feinde
die. jeder zu Kaufe führen kann und muß

ob Mann, ob Frau, ob Kind.
Der Mindestbetrag von Kundert Mark

bis zum 20. Juli 1916 zahlbar
ermöglicht Jedem die Beteiligung.

. Man zeichnet
X O t Reichsbank, den Banken und Bankiers, den Eparkaffen.
den Lebevsverstcheruogsgesellschaften, den Kreditgenoffenschaftenoder

bei der Post in Stadt und Land.

Letzter Zeichnungstag ist der 22. März.
Mau schiebe aber die Zeichnung nicht bis zum letzten Tage auf!
S* ’S ? »' Vf ' * ili bekanntgemachteu und auf
297 iedem Zeichnungsscheiu abgedruckteu Bedingungen.

gl CV t C
empfehlen als VortreM

Hustenmittel

Verde

tbgibi

6100

Millionen gebru™
Me, Husten,Heiserkeit,«- .,
fchleimung, Katarrh, jch, ^
zende» Hals , Keuchhuste» a,Ue
wie als Vorbeugung gegen
kältungen, daher hoch,
komme« jedem Krieger!

not. begl. Z
von Aerzten.
Privaten verbtz

den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg., Dose 50

Kriegspackung 15 Pfg,
kein Porto.

Zu haben in Apothele»
sowie bei:
W. Hilge in Langenschwaliaj
Karl u. Willi Helmer

in Laufenseä,
«ug . Göbel in Michelbch
Ludw. Senft in HahnM p,

Veit

Ein freundliches junge»Mädchen
sofort gesucht.

Wo, sagt die Exp.
Kirchliche Anzeige

für Donuerstag, 16. WH
Abends 8 Uhr:

Kriegs- und Palsion,-?.-
Herr Pfarrer Rumpf
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